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RS OGH 1983/9/28 3Ob579/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.09.1983

Norm

ABGB §1041 B2

Rechtssatz

Aufwendungen auf eine fremde Sache, die in der Ho3nung erbracht werden, diese später erwerben zu können und

sich damit den Vorteil dieser Aufwendungen selbst zuzuwenden, begründen einen Verwendungsanspruch nach § 1041

ABGB.

Entscheidungstexte

3 Ob 579/83
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